
 

Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Sehr geehrte Frau Sellier, 

 

hiermit bestätige ich Ihnen den Eingang Ihrer E-Mail vom 8. Au-

gust 2018, mit der Sie um Folgendes bitten: „Gibt es im 

Deutschen Bundestag eine Order auf Papier so gut wie möglich 

zu verzichten?". 

 

Ihr Antrag ist bei mir eingegangen und wird auf der Grundlage 

des IFG zeitnah bearbeitet. Um Ihnen die Entscheidung über Ih-

ren Antrag übersenden zu können, bitte ich um Mitteilung Ihrer 

persönlichen E-Mail-Adresse oder postalischen Anschrift bis 

zum 9. September 2018. Sofern Sie dieser Bitte nicht nachkom-

men, werde ich davon ausgehen, dass Sie Ihren Antrag nicht wei-

ter verfolgen und das Verwaltungsverfahren ohne weitere Mittei-

lung einstellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag 

 

 

Lompa 

 

 

 

 
 
 
 

      
per E-Mail: 
v.sellier.3xcs5a2cpe@fragdenstaat.de 
Frau 
Verena Sellier 
      
      
      
      

Berlin, 24. August 2018 
Geschäftszeichen: 
ZR 4-1334-IFG-246/2018 
Bezug: Ihre E-Mail vom 8. Au-
gust 2018 
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